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§ 6 ASFErmG
 ASFErmG - ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Dem Fruchtgenußberechtigten ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1997 das Recht einzuräumen, die Einhebung von

Mauten und Benützungsgebühren von sämtlichen Nutzern der dem Fruchtgenußberechtigten übertragenen Straßen

entsprechend den Bestimmungen des Bundesstraßen7nanzierungsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201/1996, und der

sonstigen gesetzlich festgelegten Mauten und Benützungsgebühren vorzunehmen. Der Fruchtgenußberechtigte kann

dieses Recht mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen an Dritte übertragen.

In Kraft seit 01.01.1997 bis 31.12.9999
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